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Gremium Zuständigkeit
beraten in der Sitzung

am dafür dagegen enthalten

Kreisausschuss Vorberatung 26.09.2022

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 17.10.2022

Abberufung und Bestellung der stellvertretenden Betriebsleitung des kommunalen
Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt:

1. Frau Mareen Müller wird mit sofortiger Wirkung als Stellvertreterin des Betriebsleiters des
Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen abberufen.

2. Herr Alexander Voß wird mit sofortiger Wirkung als Stellvertreter des Betriebsleiters des
Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen bestellt.

Stralsund, 14. September 2022
gez. Dr. Stefan Kerth

- Landrat -

Beschlussvorlage
Federführender Fachdienst:

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen
Vorlagen Nr.:

BV/3/0408

Status: öffentlich
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Begründung:

Nach § 9 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen in
Verbindung mit § 5 Absatz 1 Nummer 1 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-
Vorpommern beschließt der Kreistag über die Bestellung der Betriebsleitung eines
Eigenbetriebes.

Nach § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen
besteht die Betriebsleitung aus einem Betriebsleiter/einer Betriebsleiterin und
dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin, die auf Vorschlag des Kreistages bestellt
werden.

Die bisherige stellvertretende Betriebsleiterin, Frau Mareen Müller, übernahm nach ihrer
Einstellung und dem Ende ihrer Probezeit diese Funktion. Sie wurde durch den Beschluss
des Kreistages Vorpommern-Rügen auf seiner Sitzung am 14. Juni 2021 bestellt. Frau Müller
beendete auf eigenen Wunsch ihr Arbeitsverhältnis mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen
zum 30. September 2022.

Herr Alexander Voß ist auf Grund seiner langjährigen Berufserfahrung und seiner speziellen
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse als Leiter der Buchhaltung des Eigenbetriebes
geeignet, die Funktion des stellvertretenden Betriebsleiters zu übernehmen.

Anlagen:

keine

Finanzielle Auswirkungen: keine haushaltsmäßige Berührung

Gesamtkosten:

Finanzierung

Veranschlagung im
aktuellen Haushaltsplan:

Produkt/Konto:

über- oder
außerplanmäßige Ausgabe:

Deckung erfolgt aus Produkt/Konto:
- MA
- ME

Folgekosten in kommenden
Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr:

Haushaltsjahr:

Haushaltsjahr:

Haushaltsjahr:

Bemerkungen:


